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Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Obwohl für Maklerverträge
die Textform vorgeschrieben ist, bleibt
die grundsätzliche Möglichkeit bestehen,
einen Vertrag durch schlüssiges Handeln
zu schließen.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 3. April 2023,
Az. 9 U 168/22

Für einen Maklervertrag
reicht der Austausch von Mails
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DER FALL

Auf die Anzeige eines Maklers in einem
Internetportalmit einemeindeutigenPro-
visionsverlangen meldete sich ein Kauf-
interessent für die angebotene Eigen-
tumswohnung über das Kontaktformular
beim Makler und bat um einen Besichti-
gungstermin. Der Makler antwortete per
E-Mail, übersandte ein Exposé, das eben-
falls ein ausdrückliches Provisionsverlan-

gen enthielt, und bot den Besichtigungs-
termin an. Ein schriftlicher Maklervertrag
wurde nicht abgeschlossen. Nachdem der
Kaufvertrag über die Immobilie zustande
kamund dieMaklerprovision gezahlt war,
verlangte der Käufer die Rückzahlung der
Maklerprovision mit dem Argument, es
fehle an einem in Textform zustande
gekommenen Maklervertrag.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht wies die Klage auf Rück-
zahlung ab. Die vom Käufer eingelegte
Berufung wurde vom Oberlandesgericht
zurückgewiesen. Die Ende 2020 erfolgte
Einführung von § 656a BGB hat an der
grundsätzlichen Möglichkeit des konklu-
denten Abschlusses eines Maklervertrags
nichts geändert. Für die nach § 656a BGB
erforderliche Textform ist es – im Gegen-
satz zur strengeren Schriftform – nicht
erforderlich, dass die Erklärungen in
einem einheitlichen Dokument enthalten
sind. Es reicht aus, dass jede Vertragser-

klärung für sich auf einem Schriftstück
oder einem zur dauerhaften Wiedergabe
in Schriftzeichen geeigneten Datenträger
abgegeben wird. Dafür genügt auch ein
E-Mail-Austausch. Nach der Entschei-
dung des Gerichts ist eine Kontaktauf-
nahme über das Kontaktformular einer
E-Mail vergleichbar. In den jeweiligen
Erklärungen waren außerdem Vor- und
Nachname des jeweiligen Erklärenden
genannt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

WennderNachweis einer Eigentumswoh-
nung oder eines Einfamilienhauses bzw.
die Vermittlung eines diesbezüglichen
Kaufvertrags Gegenstand eines abzu-
schließendenMaklervertrags ist,muss der
Makler darauf achten, dass derMaklerver-
trag entsprechend § 656a BGB in Textform
abgeschlossen wird. Es ist allerdings nicht
erforderlich, dass ein unterschriebenes
Dokument angefertigt und ausgetauscht
wird. Ausreichend ist vielmehr eine
E-Mail-Korrespondenz, wobei es jedoch

wichtig ist, dass die wesentlichen Punkte
des Maklervertrags, insbesondere die
Provisionshöhe, daraus hervorgehen und
die bestätigende E-Mail auf die vorange-
gangene E-Mail Bezug nimmt. Es kann
zwar im Einzelfall auch ausreichen, wenn
sich die wesentlichen Punkte des Makler-
vertrags aus einemder E-Mail beigefügten
Exposé ergeben, empfehlenswert ist aber
immer eine ausdrückliche Benennung.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Thyl N. Haßler

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Ein Verkäufer erfüllt
seine Aufklärungspflicht gegenüber dem
Käufer nicht, wenn er Unterlagen ohne
einen Hinweis in einen Datenraum
einstellt.

BGH, Urteil vom 15. September 2023,
Az. V ZR 77/22

Wer Dokumente in den Datenraum
stellt, muss darauf hinweisen
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DER FALL

Die Beklagte verkaufte der Klägerin meh-
rere Gewerbeeinheiten in Hannover. Die
Klägerin hatte Zugriff auf einen Daten-
raum. In diesen stellte die Verkäuferin
kurz vor dem Notartermin ohne Hinweis
ein Protokoll der Eigentümerversamm-
lung ein, aus dem sich eine den Kaufpreis
übersteigende Zahlungsverpflichtung der
Klägerin ergab. Nach Kenntnis dieser

Umstände focht die Klägerin den Kauf-
vertrag an und erklärte hilfsweise den
Rücktritt vom Vertrag. Das Landgericht
hat die Klage abgewiesen, das Oberlan-
desgericht die Berufung der Klägerin
zurückgewiesen. Hiergegen legte die Klä-
gerin Revision beim Bundesgerichtshof
ein.
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DIE FOLGEN

Nach dem BGH ist die Verkäuferin ihren
Aufklärungspflichten durch das kommen-
tarlose Einstellen des Versammlungs-
protokolls in den Datenraum nicht aus-
reichend nachgekommen. Bei der Frage,
ob über einen offenbarungspflichtigen
Umstand ausreichend aufgeklärt wurde,
sind die Umstände des Einzelfalls – zum

Beispiel die Durchführung einer Due Dili-
gence – zu berücksichtigen. Aus der blo-
ßen Einrichtung eines Datenraums und
dem Einstellen von Unterlagen in diesen
kann dem BGH zufolge per se noch nicht
geschlossen werden, dass der Käufer die
Informationen zur Kenntnis genommen
hat.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung beinhaltet für Real-
Estate- und M&A-Transaktionen rele-
vante Ausführungen zur Erfüllung von
Aufklärungspflichten eines Verkäufers.
Das Einstellen von Dokumenten in einen
Datenraum an sich genügt laut Bundesge-
richtshof nicht, sondern es muss die
berechtige Erwartung bestehen, dass der
Käufer Kenntnis davon erlangt. Der BGH
betont, dass es dafür auf dieUmständedes
Einzelfalls ankommt. Verkäufer sollten
vorsorglich auf wesentliche Umstände
hinweisen und Unterlagen mit entspre-
chendem Hinweis zur Verfügung stellen.
Eine effiziente Organisation und das
Management des Datenraums sind
ebensowesentlich. Ordner imDatenraum

und eingestellte Dokumente sollten aus-
sagekräftig bezeichnet und nachvoll-
ziehbar strukturiert werden. Es ist mit
Blick auf die strengen Maßstäbe des BGH
empfehlenswert, einen Datenrauman-
bieter auszuwählen, der bei der Neuein-
stellung von Dokumenten automatisierte
E-Mails versendet und den Abruf doku-
mentiert. Zudem ist es empfehlenswert,
ein Datum zu vereinbaren, ab dem keine
neuen Dokumente mehr im Datenraum
eingestellt werden. Ob eine Kenntnis-
fiktion über den Inhalt des Datenraums
noch weiterhilft, hängt vom Einzelfall ab.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel
von Hellriegel Rechts-

anwälte
Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Wenn eine
Eigentümergemeinschaft gegen eine
Baugenehmigung klagen will, kann sie
das in der Regel nur als Gemeinschaft
tun. Klagen einzelner Eigentümer sind
dann ausgeschlossen.

VGH München, Beschluss vom 10. März 2022,
Az. 22 B 19.196

Ansprüche aus dem Nachbarrecht
muss die Gemeinschaft einklagen
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DER FALL

Die Klägerin ist eine Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer (GdWE), deren
Anlage mehr als 500 Wohnungen sowie
Gewerbeflächen umfasst. Die Gemein-
schaft begehrt Rechtsschutz gegen eine
2015 erteilte gaststättenrechtliche Erlaub-
nis, die der nicht zur Eigentümergemein-
schaft gehörenden Beigeladenen von den
Behörden für im Teileigentum stehende

Räume auf demGdWE-Grundstück erteilt
wurde. Die Beigeladene stellte im Februar
2016 den Betrieb ihrer Bar ein. Daraufhin
nahm die Gemeinschaft derWohnungsei-
gentümer von der Anfechtung der Erlaub-
nis Abstand. Stattdessen verlangte die
GdWE die Feststellung der Rechtswidrig-
keit der Erlaubniserteilung durch die
Behörden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Der VGH München bestätigt, dass die
GdWE selbst Klage erheben durfte. Er
stützt sich dabei nicht auf Verwaltungs-
recht, sondern auf § 9a Absatz 2 Woh-
nungseigentumsgesetz, wonach ein Be-
schluss der Eigentümergemeinschaft
zur gemeinschaftlichen Ausübung der
Rechte nicht mehr notwendig ist. Die
zum 1. Dezember 2020 eingeführte Norm
führt dazu, dass öffentlich-rechtliche

Nachbaransprüche aus dem Gemein-
schaftseigentum ausschließlich der Ge-
meinschaft zustehen. Diese Ansicht hat
das Bundesverwaltungsgericht implizit
bestätigt, indem es die Revision in diesem
Fall mit Beschluss vom 14. Juni 2023
unter dem Aktenzeichen 8 B 42.22 nicht
zuließ. Das Urteil des VGH ist somit
rechtskräftig.
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WAS IST ZU TUN?

Der VGHbestätigt für verwaltungsgericht-
liche Verfahren die schon zuvor vom
BGH und auch anderen Verwaltungs-
gerichten vertretene Position, wonach
für die Geltendmachung von Ansprüchen
aus Gemeinschaftseigentum nach der
neuen Rechtslage allein die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer klagebefugt
ist. Klagen der Sondereigentümer, die
Verletzungen des Gemeinschaftseigen-
tums geltend machen, sind damit unzu-
lässig. Das Sondereigentum spielt den-
noch weiterhin eine prozessuale Rolle.
So bleiben Sondereigentümer bei Nach-
barklagen klagebefugt, wenn sie beson-

dere Verletzungen ihres Sondereigen-
tums, zu Beispiel durch Immissionen, gel-
tend machen. Deswegen sollte weiterhin
eine Baugenehmigung oder ein Vorbe-
scheid allen Miteigentümern, und nicht
nur dem Verwalter der GdWE als Nach-
barn, zugestellt werden. Denn wenn ein
Mitglied einer Gemeinschaft Verletzun-
gen seines Sondereigentums etwa im
Weg eines Nachbarwiderspruchs geltend
machen will, beginnt die Frist zur Gel-
tendmachung gegen ihn erst zu laufen,
wenn ihm selbst die Baugenehmigung
oder der Vorbescheid zugestellt wurde.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Kündigt ein Auftraggeber
den Werkvertrag, obwohl ihm der
Insolvenzverwalter die Fortführung
des Bauauftrags zusagt, wird er
schadenersatzpflichtig.

OLG Dresden, Urteil vom 23. Juni 2023,
Az. 22 U 2617/22

Keine Kündigung nach einer
Zusage des Insolvenzverwalters

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Der Kläger ist Insolvenzverwalter. Er ver-
waltet das Vermögen einer insolventen
Baufirma. Diese hatte vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens mit einem Auftrag-
geber – dem jetzigen Beklagten – einen
Werkvertrag geschlossen. Später geriet die
Baufirma in finanzielle Schwierigkeiten.
Sie stellte Eigenantrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens. Der Auftraggeber
war beunruhigt und fragte den Insolvenz-
verwalter, ob der Vertrag gleichwohl wei-

ter durchgeführt werde. Der Insolvenzver-
walter bejahte das. Wenig später kündigte
der Beklagte den Werkvertrag außeror-
dentlich, gestützt auf § 8 Absatz 2 Nr. 1
VOB/B. Dieser bestimmt, dass der Auf-
traggeber den Vertrag außerordentlich
kündigen kann, wenn der Auftragnehmer
das Insolvenzverfahren beantragt hat. Der
Insolvenzverwalter verklagte den Auftrag-
geber auf entgangenen Gewinn und Scha-
denersatz.
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DIE FOLGEN

Das OLG musste entscheiden, ob es sich
um eine freie Auftraggeberkündigung
nach § 648 BGB handelt oder um eine
außerordentliche Kündigung nach § 8
Absatz 2 Nr. 1 VOB/B. Die Unterschiede
sind erheblich. Nur bei der außerordentli-
chen Kündigung kann der Auftraggeber
selbst Schadenersatz geltendmachen und
muss dem Auftragnehmer keinen entgan-
genen Gewinn zahlen. Das OLG ent-
schied, dass der Auftraggeber entgange-
nen Gewinn und Schadenersatz an die
insolvente Firma zahlenmuss. Das ergebe
sich daraus, dass der Insolvenzverwalter

die Fortführung des Vertrags gegenüber
dem Auftraggeber bestätigt habe. Danach
habe der Auftraggeber nicht mehr kündi-
gen können.Das folgt aus § 103 Insolvenz-
ordnung. Dieser bestimmt, dass, wenn ein
gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens vom
Schuldner und vom anderen Teil nicht
oder nicht vollständig erfüllt ist, der Insol-
venzverwalter anstelle des Schuldners
den Vertrag erfüllen und die Erfüllung
vom anderen Teil verlangen kann (Wahl-
recht).
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WAS IST ZU TUN?

Der Auftraggeber muss bei einer Insol-
venz seines Auftragnehmers schnell und
konsequent handeln. Wenn er dem Insol-
venzverwalter und letzten Endes der
insolventen Baufirma die Erfüllung des
Restauftrags zutraut, muss er zunächst
nicht aktiv werden bzw. kann er dieses
frühzeitig bei dem Insolvenzverwalter
abfragen. Wenn der Auftraggeber nicht an

die erfolgreiche Beendigung des Auftrags
glaubt, sollte er bei Vorliegen der Voraus-
setzungen von § 8 Absatz 2 Nr. 1 VOB/B
sofort kündigen. Zu der richtigen Anwen-
dung des § 103 InsO und der Haftung des
Insolvenzverwalters zum Beispiel für eine
schlechte Bauvertragserfüllung sind wei-
tere praxisrelevante Urteile zu erwarten.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Immobilien
finanzierung
2023

Alle Titel der IZ-Edition
finden Sie unter
www.dfv-fachbuch.de

20232023

Projektentwickler kämpfen
mit dem Zinsanstieg, Geldge-
ber sind zurückhaltend. Das
macht die Refinanzierung
schwierig und die Unsicher-
heit groß. Die Titelgeschichte
des Magazin analysiert die
Lage und ihre Folgen. Ein In-
terview malt Szenarien, die
für viele unschön sein wer-
den: Zahlreiche Vorhaben
werden mehr Geld brauchen
und häufig wird ein Verkauf
der letzte Ausweg sein. Mez-
zaninefinanzierer erfüllt das
mit Hoffnung, Crowdinvest-
ments setzt das unter Stress.
Im Fahrwasser der steigen-
den Zinsen erleben die Bau-
sparkassen dagegen eine Art
Wiedergeburt.

Ergänzend finden Sie im
Magazin einen Blick auf den
Zustand der Digitalisierung in
den Banken, der eher mäßig
ist, und ein Update in Sachen
Geldwäschebekämpfung, bei
der es immer noch eher lang-
sam voran geht. Unser Markt-
überblick mit insgesamt 55
Finanzierern liefert erneut
Details, wer Geld für was und
zu welchen Bedingungen
bereitstellt.

Immobilienfinanzierung

Ausgabe 2023, 60 Seiten,

Magazinformat

Lieferbar über den DFV-Shop!

https://www.dfv-fachbuch.de/
Immobilienfinanzierung-2023/

SW10046

Oder kostenlos als E-Paper
lesen unter:

https://emag.iz.de/titles/
izbeilagen/13402/publications/44

*versandkostenfrei

PREIS 19,50 Euro*

ANZEIGE


